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Stellungnahme der Stadt Altentreptow zur Teilfortschreibung des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte
hier: Vorentwurf für die 1. Beteiligungsstufe im Rahmen der Teilfortschreibung zu 
Programmsatz 6.5(5)
        "Eignungsgebiete für Windenergieanlagen" sowie Ergänzung des Kapitels 7 
"Strategien der Umsetzung"

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium

Ö 17.03.2014 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der 
Stadtvertretung Altentreptow
N 18.03.2014 Hauptausschuss der Stadtvertretung
Ö 02.04.2014 01 Stadtvertretung Altentreptow

1. Sach- und Rechtslage:

Im Rahmen der 1. Beteiligungsstufe ist die Stadt Altentreptow aufgefordert eine 
Stellungnahme zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Mecklenburgische Seenplatte („Eignungsgebiete für Windenergieanlagen“ und „Strategien 
der Umsetzung“) bis zum 05.Mai 2014 abzugeben.
Im Internet kann der Vorentwurf der Teilfortschreibung während der Auslegungsfrist vom 
03.Februar 2014 bis zum 05.Mai 2014 unter www.raumordnung-mv.de oder unter 
www.region-seenplatte.de eingesehen werden.
Im Bürgerbüro und im Fachgebiet Bauwesen der Stadtverwaltung liegt ebenfalls je ein 
Exemplar zur Einsichtnahme aus.
In der Anlage ist ein Entwurf der Stellungnahme der Stadt Altentreptow beigefügt.
Diese soll fristgerecht an den Regionalen Planungsverband gesandt werden. 

2. Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die in der Anlage beigefügten Stellungnahme im Rahmen der 
1. Beteiligungsstufe zur Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms 
Mecklenburgische Seenplatte („Eignungsgebiete für Windenergieanlagen“ und „Strategien 
der Umsetzung“).
Die Stellungnahme soll fristgerecht an den Regionalen Planungsverband Mecklenburgische 
Seenplatte gesandt werden. 

Anlage/n:

Entwurf „Stellungnahme der Stadt Altentreptow; hier: Teilfortschreibung des Regionalen 
                Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte- Inhalte des 
                Vorentwurfs für die 1. Beteiligungsstufe“

http://www.raumordnung-mv.de/
http://www.region-seenplatte.de/
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Amt: Der Bürgermeister
Ansprechpartner: Herr Bartl
E-Mail:
Telefon: 03961/ 2551- 112
Fax: 03961/ 2551- 181
Verwaltungsstandort: Altentreptow

Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Mein Zeichen: Datum:

Stadt Altentreptow
Der Bürgermeister

Stadt Altentreptow, Rathausstraße 1, 17087 Altentreptow

Regionaler Planungsverband
Geschäftsstelle
Mecklenburgische Seenplatte
Helmut- Just- Straße 2- 4
17036 Neubrandenburg

Entwurf
Stellungnahme der Stadt Altentreptow
hier: Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte-
         Inhalte des Vorentwurfs für die 1. Beteiligungsstufe

Sehr geehrter Herr Landrat Kärger,

mit Beschluss der Stadtvertretung vom 02.04.2014 gibt die Stadt Altentreptow folgende 
Stellungnahme im Rahmen der 1. Beteiligungsstufe zur Teilfortschreibung des Regionalen 
Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische Seenplatte ab:

1. wirtschaftliche Beteiligungsmöglichkeit für Bürger und Gemeinden

Das derzeitige Ziel der Raumordnung zur wirtschaftlichen Beteiligung entbehrt momentan 
jeglicher gesetzlicher Grundlage. Ob die Landesregierung dahin gehend einen gesetzlichen 
Rahmen schaffen wird, ist noch vollkommen offen und wenn ja, dann ist der tatsächliche 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Rechtgrundlage entscheidend für die Teilfortschreibung. 
(Änderung des EEG)

Unabhängig davon sollte doch im Auge behalten werden, dass die Allgemeinheit der 
betroffenen Menschen zumindest finanziell bzw. wirtschaftlich partizipiert.
So sollte die festgelegte „Reihenfolge“ überdacht werden.
Momentan ist dem einzelnen Bürger Vorrang vor der Allgemeinheit an der wirtschaftlichen 
Beteiligung eingeräumt. Inwiefern tatsächlich einzelne Bürger bis zu 20% der 
Eigentumsanteile erwerben könnten ist in unserer Region eher fraglich. Auch die Möglichkeit 
einer 1- 5%- igen Beteiligung Einzelner ist doch eher kritisch zu betrachten.
Sollte allerdings der Fall eintreten, dass Privatpersonen ihre Beteiligungsrechte im vollen 
Umfang wahrnehmen, hat die Gemeinde ohne ihr Zutun alle Rechte auf eine Beteiligung 
verwirkt und somit ist die Möglichkeit einer Teilhabe für die Allgemeinheit komplett 
ausgeschlossen.

Ausgehend von der Möglichkeit der kommunalen Beteiligung muss an dieser Stelle  
angemerkt werden, dass entsprechende Rahmenbedingungen auch erst noch zu schaffen 
sind. 

http://www.altentreptow.de/


Postanschrift
Stadtverwaltung Altentreptow
Rathausstraße 1
17087 Altentreptow
Telefon: 03961 / 2551 0         Telefax: 03961 / 2551 181
Web: www.altentreptow.de  E-Mail: info@altentreptow.de

Bankverbindungen
DKB Neubrandenburg
Kto.-Nr.: 308999
BLZ: 120 300 00
IBAN: DE 96 12030000 0000308999
SWIFT: BYLADEM1001

Sparkasse Neubrandenburg - Demmin
Kto.-Nr.: 0 610 002 147
BLZ: 150 502 00
IBAN: DE 83 15050200 0610002147
SWIFT: NOLADE21NBS

Seite 2 von 4

Bsp.: Die finanzielle Ausstattung der kommunalen Haushalte ist im Allgemeinen doch eher 
sehr bedenklich. Es müsste sichergestellt werden, dass für entsprechende 
Beteiligungsmodelle auch Kreditaufnahmen genehmigt werden.

Eine Gemeinde trägt dann anteilig auch das unternehmerische Risiko. Inwieweit ist das 
verantwortbar? 
Auch wenn die Kommunalberatungsstelle zur Energiewende beim Städte- und Gemeindetag 
eingerichtet wurde und man als Kommune dort eine gewisse Beratung und Anleitung erfährt, 
fehlt doch das entsprechende fachliche Know- How in einer kleinen Verwaltung, um eine 
kommunale Beteiligung ordnungsgemäß absichern zu können.

Die Möglichkeit einer kommunalen Beteiligung, ähnlich wie im Raum Schwerin über die 
WEMAG, ist in unserer Region noch nicht gegeben (Zusammenschluss von Stadtwerken). 

Abschließend ist hier anzumerken, dass eine Umsetzung der wirtschaftlichen 
Beteiligungsmöglichkeiten zum jetzigen Zeitpunkt aus rechtlicher, fachlicher und sachlicher 
Sicht zu viele Unbekannte aufwirft, als dass man hierzu eine positive Stellungnahme abgeben 
könnte. 
Warum wird nicht endlich die Rechtsgrundlage geschaffen, dass gerade bei Windkraftanlagen 
die gesamte Gewerbesteuer an die Standortgemeinde abzuführen ist?

2. Mindestabstand zu bestehenden oder neu geplanten Eignungsgebieten: 2,5 km
Abstandsflächen zur Wohnbebauung: 1000,00 m/ 800,00 m

Es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum der Mindestabstand zu bestehenden oder neu 
auszuweisenden Windeignungsgebieten von 5,0 km auf 2,5 km halbiert wird.
Die Stadt Altentreptow liegt direkt zwischen 2 Windeignungsgebieten. 
Der bis dato geltende Mindestabstand von 5,0 km zwischen den Windeignungsgebieten 
Altentreptow West und Altentreptow Ost ist gewahrt.
Sollte der Mindestabstand zwischen 2 Windeignungsgebieten tatsächlich halbiert werden, 
werden auch die Windkraftanlagen näher an das Stadtgebiet rücken, was eine noch höhere 
Belastung durch Windkraftanlagen für die Altentreptower bedeuten würde.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die einzelnen Windkraftanlagen nach 
den heutigen Regeln der Technik eine viel höhere Narbenhöhe haben als vor einigen Jahren. 
Die Windkraftanlagen sind im Allgemeinen in ihrem Erscheinungsbild viel höher und wuchtiger 
als vor Jahren und eine Weiterentwicklung in dieser Hinsicht ist wohl nicht ausgeschlossen.
Trotzdem betragen nach wie vor die Abstandsflächen für die Gebiete, die nach Bau NVO dem 
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen 1000,00 m und für 
Einzelhäuser und Splittersiedlungen im Außenbereich 800,00 m. 
Die Belastung durch die in den letzten Jahren errichteten Windkraftanlagen wird von den 
Altentreptower Bürgern als äußerst erdrückend beschrieben. Umso größer die Anlagen 
werden, umso größer wird auch die allgemeine Belastung von den Mitbürgern festgestellt.

Folgendes Fazit ist zu ziehen:
Es erscheint in keiner Weise logisch, dass die einzelnen Windkraftanlagen höher und 
kompakter werden, aber Mindestabstände zwischen 2 Windeignungsgebieten halbiert werden 
sollen und Abstandsflächen beibehalten werden, die auf Jahre alten Untersuchungen/ 
Erfahrungen/ Festlegungen basieren.  
Bei diesen Parametern sollte der Planungsverband mit den heutigen Regeln der Technik 
schritthalten und Mindestabstände erhöhen, statt zu verringern oder beizubehalten.

http://www.altentreptow.de/
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3. gesundheitliche Bedenken

Durch die neue Generation von Windkraftanlagen haben sich auch die Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Bürger erhöht.
Durch die ständige Beleuchtung der Windkraftanlagen wird gerade in den Abend- und 
Nachtstunden ein sogenannter Diskoeffekt erzeugt.
Unabhängig davon gibt es bereits die technischen Voraussetzungen, Windkraftanlagen auch 
ohne „Blinklichter“ sicher für den Flugverkehr zu betreiben.
Allerdings ist nicht zu erkennen, dass an der Umsetzung dieser technischen Errungenschaft 
gearbeitet wird, so dass die Menschen über viele Kilometer hinweg tagaus tagein dem 
unstetigem Geblinke ausgesetzt sind und teilweise nur schwer in den Schlaf finden.

Aber nicht nur die Beleuchtung an den Windkraftanlagen wird als äußerst störend empfunden.
Durch die höheren Windkraftanlagen haben sich auch Schattenwurf und Schall (auch 
Infraschall) stark zu Ungunsten der menschlichen Gesundheit ausgewirkt.
Dies sind alles versteckte Belastungen für die menschliche Gesundheit, die einfach negiert 
werden und was nicht so hingenommen werden kann.

Im Ergebnis ist zu sagen, dass im Hinblick auf die Gesundheit und das Wohlbefinden das 
gesamte Lebensumfeld betrachtet werden muss.
Folglich sollten sich bei höheren Windkraftanlagen auch die Mindestabstände erhöhen.
Die Gesamtheit der Windeignungsgebiete in und um eine Gemeinde sollten als Ganzes 
betrachtet werden.
Auch Windeignungsgebiete, die viele Kilometer entfernt sind, werden oft als für das 
Wohlbefinden störend empfunden.
Die Menschen fühlen sich einfach von den Windkraftanlagen „umzingelt“. 
Es ist zwingend erforderlich, genaue Untersuchungen in Bezug auf die gesundheitlichen 
Auswirkungen im Zusammenhang mit Windkraftanlagen und einem gehäuften Auftreten von 
Windeignungsgebieten im Lebensumfeld von Menschen anzustellen. 

4. Wertverlust von Grundstücken

Auch wenn der Aspekt „Wertverlust von Eigentum (Grundstücken) in der Nähe von 
Windkraftanlagen/ Windeignungsgebieten“ kein Kriterium des Planungsverbandes für die 
Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms ist, sei doch erlaubt, darauf 
hinzuweisen.
Immer häufiger treten Bürger mit folgenden Fragen an die Stadt heran: 

 Wer gleicht mir/ uns den Wertverlust unseres Grundstückes aus?
 Bekomme ich mein Grundstück überhaupt noch verkauft?
 Meine/ Unsere Lebensqualität ist durch die Windkraftanlagen erheblich eingeschränkt 

worden. Wer will denn hier und so leben?
 Werden die neuen Kriterien in der Teilfortschreibung für Investoren passend gemacht 

und gehen damit zu Lasten des Bürgers?
 ……………..

             Das sind Fragen, die die Menschen in und um Altentreptow bewegen und auf die wir als Stadt         
             keine Antwort geben können.    
             Aber auch diese berechtigten Fragen müssen im Interesse unserer Bürger gelöst und 
             beantwortet werden.
             Es sollte aus unserer Sicht geprüft werden, ob der Wertverlust von Grundstücken nicht durch 
             den Windkraftanlagenbetreiber ausgeglichen werden muss. Dies könnte unter Umständen 
             auch zu einer höheren Akzeptanz der Bürger gegenüber den Windkraftanlagen führen.

http://www.altentreptow.de/
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Die Stadt Altentreptow hat über alle Maßen hinaus ihren Anteil zur Energiewende beigetragen.
Es ist für unsere Bürger nicht mehr zumutbar, um Altentreptow vorhandene Windeignungsgebiete zu 
erweitern bzw. neue Windeignungsgebiete auszuweisen.
Unter Betrachtung des gesamten Amtsbereiches des Amtes Treptower Tollensewinkel zeichnet sich 
ein ähnliches Bild ab.

Mit freundlichen Grüßen

B a r t l
Bürgermeister

 

http://www.altentreptow.de/
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